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261. Kundmachung: Ratifikation des Abkommens über den Austausch von Kriegsbeschädigten zwischen den

Mitgliedsländern des Europarates zum Zwecke der ärztlichen Behandlung.
262. Kundmachung: Annahme des Abkommens über den Internationalen Währungsfonds und des Abkommens
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Staaten.

2 5 8 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 27. No-
vember 1958, über den Verkehr auf der

Autobahn.

Auf Grund der §§ 3, 29, 66 Abs. 1 und des
§ 68 des Straßenpolizeigesetzes, BGBl. Nr. 46/
1947, wird verordnet:

§ 1. Benützung der Autobahn.

(1) Die Autobahn darf nur mit Kraftfahr-
zeugen benützt werden, mit denen auf gerader
waagrechter Fahrbahn eine Geschwindigkeit von
mindestens 40 km/h erreicht werden kann und
mit denen diese Geschwindigkeit überschritten
werden darf.

(2) Die Benützung der Autobahn mit Fahr-
zeugen, die keine Kraftfahrzeuge sind, oder mit
denen die im Abs. 1 bezeichnete Geschwindig-
keit nicht erreicht werden kann oder nicht über-
schritten werden darf, insbesondere mit Fuhr-
werken, Motorfahrrädern und Fahrrädern, ist
verboten.

(3) Auf der Autobahn ist der Fußgängerver-
kehr, das Reiten und der Viehtrieb verboten.

§ 2 . Zu- und A b f a h r t .
Die Zufahrt zur Autobahn ist nur über die

straßenpolizeilich gekennzeichneten Zufahrtstra-
ßen, die Abfahrt von der Autobahn nur über
die straßenpolizeilich gekennzeichneten Abfahrt-
straßen gestattet.

§ 3. B e a c h t u n g des M i t t e l s t r e i f e n s .
Ein zwischen den Fahrbahnen der Autobahn

angelegter, der Trennung entgegengesetzter

Fahrtrichtungen dienender Mittelstreifen (zum
Beispiel Grünstreifen) darf mit Fahrzeugen weder
in der Längsrichtung befahren noch überquert
werden.

§ 4. H a l t e n und P a r k e n .

Fahrzeuge dürfen auf der Autobahn nur auf
den hiefür bestimmten und durch Hinweiszei-
chen gekennzeichneten Parkplätzen zum Halten
oder Parken aufgestellt werden.

§ 5. U m k e h r e n und R ü c k w ä r t s -
fahren.

(1) Das Umkehren ist auf der Autobahn ver-
boten.

(2) Das Rückwärtsfahren ist auf der Autobahn
nur auf kurze Strecken und nur dann gestattet,
wenn ein Fahrzeug anders nicht in Betrieb ge-
nommen oder in den fließenden Verkehr einge-
ordnet werden kann.

§ 6. A h n d u n g v o n Z u w i d e r h a n d -
l u n g e n .

Übertretungen dieser Verordnung werden auf
Grund des Straßenpolizeigesetzes geahndet.

§ 7. A u f h e b u n g .

Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt
die Verordnung des Bundesministeriums für
Handel und Wiederaufbau vom 16. April 1958,
BGBl. Nr. 83, über Verkehrsverbote auf den
fertiggestellten Strecken der Bundesstraße A
(Autobahn), außer Kraft.

Bock
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2 5 9 . Kundmachung des Bundesministe-
riums für Handel und Wiederaufbau vom
19. November 1958, betreffend die Anwen-
dung des Markenschutzgesetzes im Verhält-

nis zum Iran.

Auf Grund des § 32 Abs. 1 lit. a und Abs. 4
des Markenschutzgesetzes 1953, BGBl. Nr. 38,
wird kundgemacht:

§ 1. (1) Im Iran genießen Marken von Unter-
nehmen mit dem Sitz in Österreich (österreichi-
sche Marken) denselben Schutz wie Marken von
Unternehmen mit dem Sitz im Iran.

(2) Im Iran ist der Schutz österreichischer Mar-
ken vom Schutz in Österreich unabhängig.

§ 2. Marken von Unternehmen, die ihren Sitz
im Iran haben, genießen daher in Österreich den
Schutz des Markenschutzgesetzes 1953, und zwar
auch dann, wenn die Marke im Ursprungsland
nicht geschützt ist. Bei der Anmeldung solcher
Marken in Österreich ist ein Nachweis, daß die
Marken im Iran registriert sind, nicht zu er-
bringen.

Bock

2 6 0 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 21. November 1958 über die
Ratifikation des Übereinkommens, betreffend
das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen,

durch Dänemark.

Gemäß einer Mitteilung der Königlich Nieder-
ländischen Botschaft in Wien hat Dänemark am
19. September 1958 die Ratifikationsurkunde
zum Übereinkommen, betreffend das Verfahren
in bürgerlichen Rechtssachen, vom 1. März 1954,
BGBl. Nr. 91/1957, im Ministerium für Auswär-
tige Angelegenheiten der Niederlande hinter-
legt.

Das Übereinkommen ist auf Grund seines
Art. 28 Abs. 2 am 18. November 1958 für Däne-
mark in Kraft getreten.

Raab

2 6 1 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 21. November 1958, betreffend
die Ratifikation des Abkommens über den
Austausch von Kriegsbeschädigten zwischen
den Mitgliedsländern des Europarates zum

Zwecke der ärztlichen Behandlung.

Nach Mitteilungen des Generalsekretariates
des Europarates haben Luxemburg und die
Niederlande das Abkommen über den Austausch
von Kriegsbeschädigten zwischen den Mitglieds-
ländern des Europarates zum Zwecke der ärzt-
lichen Behandlung, BGBl. Nr. 62/1958, rati-
fiziert.

Das Abkommen ist gemäß seinem Artikel 8
für Luxemburg am 1. April 1958, für die Nieder-
lande am 1, November 1958 in Kraft getreten.

Raab

2 6 2 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 25. November 1958 über die An-
nahme des Abkommens über den Internatio-
nalen Währungsfonds und des Abkommens
über die Internationale Bank für Wieder-
aufbau und Wirtschaftsförderung durch

weitere Staaten.

Nach Mitteilungen der Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika haben folgende
weitere Staaten das Abkommen über den Inter-
nationalen Währungsfonds und das Abkommen
über die Internationale Bank für Wiederaufbau
und Wirtschaftsförderung, BGBl. Nr. 105/1949,
durch Unterzeichnung und durch Hinterlegung
der in Art. XX Abs. 2 lit. a beziehungsweise in
Art. XI Abs. 2 lit. a vorgesehenen Urkunden an-
genommen:

Malaya, Marokko und Tunesien.

Raab


